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Sehr geehrter Herr ,

wir bedanken uns für die Einräumung der Möglichkeit zu den letzten Anpassungen des
Gesetzesentwurfs zum "Gesetz zur Weiterentwicklung des Informationszugangs für die
Allgemeinheit“ Stellung nehmen zu können.

Wir verstehen die Änderungen des § 3 Absatz 1 Nr. 8 bzw. § 5 Absatz 1 Nr. 10 des
Gesetzesentwurfs dahingehend, dass, bis auf die Rückausnahme hinsichtlich der
Drittmittelforschung, sowohl Universitätskliniken, Wissenschafts- und
Forschungseinrichtungen, Hochschulen als auch, für bestimmte Bereiche, die
Senatsverwaltung sowie Bildungs- und Prüfungseinrichtungen, die nicht Hochschulen
etc. sind, vom Anwendungsbereich des Gesetzes ausgenommen werden sollen.

Sofern diese Annahmen korrekt sind, verweisen wir auf unsere bisher
abgegebenen Stellungnahmen und haben keine zusätzlichen Anmerkungen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
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